
 

Beglaubigter Auszug aus der Niederschrift 
 

über die  

öffentliche und nichtöffentliche Sitzung des Marktgemeinderates 
vom 25.10.2022 

 

 
Top 1 öffentlich 

Genehmigung der Sitzungsprotokolle, öffentlicher Teil,  

(MGR 27.09.2022, BA 11.10.2022) 

 

 

Beschluss: 

 

Die den Mitgliedern zugestellten Sitzungsprotokolle, MGR 27.09.2022, BA 11.10.2022 öffentlicher 

Teil, werden genehmigt. 
 

Abstimmungsergebnis: 

 

Ja-Stimmen: 19 

Nein-Stimmen: 0 
 

 
Top 3 öffentlich 

Neukalkulation der Beiträge für die Entwässerungseinrichtung und Wasserversorgung 

 

 

Beschluss 1: 

 

Der Marktgemeinderat beschließt den Herstellungsbeitrag zur Entwässerungseinrichtung ab dem 

01.09.2022 für die Grundstücksfläche auf 2,45 € / m² und für die Geschossfläche auf 10,51 € / m² 

festzusetzen. 

 
 

Abstimmungsergebnis 1: 

 

Ja-Stimmen: 13 

Nein-Stimmen: 6 

 

 

Beschluss 2: 

 

Der Marktgemeinderat beschließt den Herstellungsbeitrag zur Wasserversorgungseinrichtung ab 

dem 01.09.2022 für die Grundstücksfläche auf 2,60 € / m² und für die Geschossfläche auf 9,01 € / 

m² festzusetzen. 

 

 

Abstimmungsergebnis 2: 

 

Ja-Stimmen: 13 

Nein-Stimmen: 6 
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Top 4 öffentlich 

Neukalkulation der Gebühren 

 

Top 4.1 öffentlich 

für die Entwässerungseinrichtung 

 

 

Beschluss: 

 

Der MGR beschließt für die Entwässerungseinrichtung ab 01.09.2022 die Schmutzwassergebühr auf 

1,30 € / m³ und die Niederschlagswassergebühr auf 0,15 € / m² festzusetzen. 

 
 

Abstimmungsergebnis: 

 

Ja-Stimmen: 19 

Nein-Stimmen: 0 

 
 

 
Top 4.2 öffentlich 

für die Wasserversorgung inkl. Wassergäste 

 

 

Beschluss 1: 

 

Der Marktgemeinderat beschließt die Wassergebühr ab 01.09.2022 auf 1,64 € / m³ netto festzuset-

zen. 

  

Die Grundgebühren werden bei Wasserzählern mit Dauerdurchfluss (Q3) wie folgt angepasst: 

bis   4 m³ /h    60,00 € 

bis 10 m³ /h  150,00 € 

bis 16 m³ /h  240,00 € 

bis 25 m³ /h  375,00 € 

Verbundzähler  750,00 € 
 

Abstimmungsergebnis 1: 

 

Ja-Stimmen: 19 

Nein-Stimmen: 0 

 

 

Beschluss 2: 

 

Der Marktgemeinderat beschließt, dass die Kalkulation für die Wassergäste Schulerloch, Egg-

Waldegg und Sommersberg ab 01.09.2022 analog der Kalkulation des Marktes Bad Grönenbach 

unter Berücksichtigung, dass die kalkulatorischen Kosten (Verzinsung und Abschreibung) und die 

Abzugsposten nur mit 35 % angesetzt werden, erfolgen soll. Der Erste Bürgermeister wird beauf-

tragt, neue Vereinbarungen mit den Wassergästen Schulerloch, Egg-Waldegg und Sommersberg 

abzuschließen. 
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Abstimmungsergebnis 2: 

 

Ja-Stimmen: 19 

Nein-Stimmen: 0 

 

 

Beschluss 3: 

 

Der Marktgemeinderat beschließt die Wassergebühr für die Wassergäste Schulerloch, Egg-Waldegg 

und Sommersberg ab 01.09.2022 auf 1,05 € / m³ netto festzusetzen. 

 

 

Abstimmungsergebnis 3: 

 

Ja-Stimmen: 19 

Nein-Stimmen: 0 

 

 
 

 
Top 5 öffentlich 

Neuerlass der Satzungen für die Entwässerungseinrichtung und Wasserversorgung 

 

Top 5.1 öffentlich 

Satzung für die öffentliche Entwässerungseinrichtung (Entwässerungssatzung EWS) und Satzung für 

die öffentliche Wasserversorgungs-einrichtung (Wasserabgabesatzung – WAS) 

 

 

Beschluss: 

 

Der Marktgemeinderat beschließt die dieser Niederschrift als Anlagen 1 und 2.1 beigefügte Satzung 

für die öffentliche Entwässerungseinrichtung (Entwässerungssatzung – EWS) und die Satzung für 

die öffentliche Wasserversorgungseinrichtung (Wasserabgabesatzung – WAS)  mit den in der heuti-

gen Sitzung beschlossenen Änderungen zum 01.12.2022 zu erlassen. 

  

Die EWS und WAS vom 24.10.2012 sollen zum 01.12.2022 außer Kraft treten. 
 

Abstimmungsergebnis: 

 

Ja-Stimmen: 19 

Nein-Stimmen: 0 
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Top 5.2 öffentlich 

Beitrags- und Gebührensatzung zur Entwässerungssatzung (BGS – EWS) und Beitrags- und Gebüh-

rensatzung zur 

Wasserabgabesatzung (BGS – WAS) 

 

 

Beschluss: 

 

Der Marktgemeinderat beschließt die dieser Niederschrift als Anlagen 3.1 und 4 beigefügte Beitrags- 

und Gebührensatzung zur Entwässerungssatzung (BGS-EWS) und die Beitrags- und Gebührensat-

zung zur Wasserabgabesatzung (BGS-WAS) mit den in der heutigen Sitzung beschlossenen Ände-

rungen rückwirkend zum 01.09.2022 zu erlassen. 

Die BGS-WAS und BGS-EWS vom 26.07.2017 sollen zum 01.09.2022 außer Kraft treten. 

 
 

Abstimmungsergebnis: 

 

Ja-Stimmen: 19 

Nein-Stimmen: 0 

 
 

 

 

 

 

 
Die Richtigkeit und Vollständigkeit dieses Auszuges wird beglaubigt: 

Verwaltungsgemeinschaft Bad Grönenbach 
 

I.A. 

 

 

 

 

 

 

 


